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Wohn + Stadtbau  

Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH 

Münster 

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2022 

A. Allgemeine Angaben

Das Unternehmen führt die Firma „Wohn + Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt
Münster GmbH“ und wird im Handelsregister B des Amtsgerichtes Münster unter der Num-
mer HRB 53 geführt.

Geschäftsansässig ist das Unternehmen in der Steinfurter Straße 60 in 48149 Münster.

Die Kapitalgesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer großen Ge-
sellschaft gemäß § 267 Abs. 3 HGB auf.

Der Jahresabschluss wurde nach den aktuellen Rechnungslegungsvorschriften des Han-
delsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter
Haftung (GmbHG) aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrech-
nung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren und entspricht der Verordnung über Form-
blätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen (Formblatt
VO).

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertungsmethoden der Vorjahre wurden beibehalten. Die immateriellen Vermö-
gensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert. Die lineare Abschreibung erfolgt
über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren.

Das Sachanlagevermögen wird grundsätzlich zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungs-
kosten angesetzt, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend den steuerli-
chen Regelsätzen. Fremdkapitalzinsen sind in den Herstellungskosten nicht enthalten. Er-
haltene Zuschüsse sind von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt worden.
Die Herstellungskosten beinhalten neben den Fremdkosten eigene Architektenleistungen.
Diese umfassen gemäß § 255 (2) HGB neben den Fertigungseinzelkosten (Personalkosten)
auch angemessene Teile der allgemeinen Verwaltungskosten.

Die Abschreibungen werden bei Wohngebäuden seit Eintritt in die Steuerpflicht grundsätz-
lich mit 2,0 % bzw. 2,5 % der historischen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zuzüglich
Nachaktivierungen bemessen, soweit nicht von der Möglichkeit der erhöhten und der de-
gressiven Abschreibung nach den Vorschriften des EStG Gebrauch gemacht wird.

Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten werden mit den steuerlich zulässigen Sät-
zen über 20 bis 50 Jahre abgeschrieben.
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Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird über eine Nutzungsdauer von drei bis fünf-
zehn Jahren linear abgeschrieben. Die im Jahr 2022 angeschafften geringwertigen Wirt-
schaftsgüter werden bis zu einem Betrag von netto € 800,00 voll abgeschrieben.  
 
Niedrigere Wertansätze aufgrund von in Vorjahren nach § 254 HGB in der bis zum 28. Mai 
2009 geltenden Fassung vorgenommenen steuerrechtlich begründeten Abschreibungen 
werden unter Anwendung der für sie geltenden Vorschriften fortgeführt. 
 
Der Ansatz der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten abzüglich Wertberichtigun-
gen. 
 
Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und andere Vorräte sind grundsätzlich zu An-
schaffungs- oder Herstellungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. 
Die Herstellungskosten beinhalten neben den Fremdkosten eigene Architektenleistungen. 
Diese umfassen gemäß § 255 (2) HGB neben den Fertigungseinzelkosten (Personalkosten) 
auch angemessene Teile der allgemeinen Verwaltungskosten. 
  
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert 
bewertet. Bei den Mietforderungen wurde erkennbaren Risiken durch Bildung von Wert-
berichtigungen Rechnung getragen.  
 
Die flüssigen Mittel sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet. 
 
Die Posten des Eigenkapitals sind zum Nennwert bewertet. 
 
Sämtliche Rückstellungen wurden gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach ver-
nünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. 
 
Die Pensionsrückstellung wurde nach dem Teilwertverfahren unter Berücksichtigung von 
zukünftigen Entgelt- und Rentenanpassungen ermittelt. Dabei wurden die Richttafeln 
2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck, ein Abzinsungssatz von 1,79 % (31. Dezember 2021: 
1,86 %) bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren, sowie ein Rententrend von 
2,0 % zugrunde gelegt. 
 
Die langfristigen sonstigen Rückstellungen wurden mit den durchschnittlichen Marktzins-
sätzen der letzten sieben Jahre abgezinst. Die Zinssätze lagen zwischen 0,43 % und 0,75 %. 
 
Der Unterschiedsbetrag aus dem Ansatz der Pensionsrückstellungen nach Maßgabe des 
entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Jahren und 
dem Ansatz nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus 
den vergangenen sieben Jahren (1,45 %; Vorjahr 1,35 %) beträgt € 42.327. Der Betrag ist 
ausschüttungsgesperrt.   
 
Passive latente Steuern aus der in der Steuerbilanz gebildeten § 6b EStG-Rücklage wurden 
mit aktiven latenten Steuern aus dem Posten „Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit 
Wohnbauten“ verrechnet. Über den Saldierungsbereich hinausgehende aktive Steuerlaten-
zen werden in Ausübung des Wahlrechts des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB nicht angesetzt. 
 
Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. 
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C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung 
 

I. Bilanz 
 

1. Die Gesellschaft hat von der Möglichkeit der Inanspruchnahme der degressiven 
Abschreibung nach § 7 Abs. 5 und § 7 i EStG Gebrauch gemacht. Die Minderab-
schreibungen gegenüber den linearen Abschreibungen betrugen im Geschäftsjahr 
T€ 94. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im nachfolgenden Anlagengitter 
dargestellt: 
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2. Die unfertigen Leistungen enthalten noch nicht abgerechnete Betriebs-, Heiz- und 
Warmwasserkosten in Höhe von T€ 13.410 (T€ 13.710). Die Erschließungskosten in 
Höhe von T€ 531 aus dem Vorjahr wurden durch Umbuchungen in Höhe von           
T€ 458 gemindert und in Höhe von T€ 73 wertberichtigt. Den Betriebskosten stehen 
erhaltene Anzahlungen von T€ 14.372 (T€ 12.976) gegenüber.  
 

3. Die Posten Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vor-
jahr keine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Die Forderungen gegen Gesell-
schafter setzt sich aus der Forderung aus dem Cash-Pooling der Stadt Münster 
(T€ 403; Vorjahr T€ 499) und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (T€ 54; 
Vorjahr T€ 1) zusammen. 

 
4. In dem Posten „sonstige Vermögensgegenstände“ sind keine Beträge größeren 

Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen. 
 

5. Die Kapitalrücklage erhöhte sich aufgrund einer Grundstückseinlage der Gesell-
schafterin um T€ 5.000 und verminderte sich aufgrund einer Wertkorrektur des 
Einlagewertes eines Grundstücks, das im Vorjahr eingelegt wurde, nach Rückbau-
kosten um T€ 34. 

 

6. Aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres wurden T€ 8.600 in die andere Gewinnrück-
lagen eingestellt.  

 

7. Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für 
unterlassene Instandhaltung (T€ 856), für noch anfallende Baukosten für 
übertragene Verkaufsobjekte (T€ 507), für Personalverpflichtungen (T€ 285), für 
Heiz- und Betriebskosten (T€ 172) und für Gewährleistungen (T€ 71). 

 

8. Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden vorausempfangene 
Erschließungskostenbeiträge für vergebene Erbbaurechte (T€ 424) und erhaltene 
Tilgungsnachlässe (T€ 11.871) ausgewiesen. 

 

 

Die Fristigkeiten, die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte sowie die Entwicklung 
der Verbindlichkeiten ist im nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel dargestellt: 
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II. Gewinn- und Verlustrechnung 

1. Die Umsatzerlöse sind ausschließlich im Inland erzielt worden. 

2. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge aus der Auf-
lösung von Rückstellungen von T€ 285, Erträge aus der Ausbuchung von Verbind-
lichkeiten nach einem mit Vergleich beigelegtem Rechtsstreit in Höhe von T€ 80 
und Erträge aus abgeschriebenen Forderungen von T€ 8 enthalten. 

3. In dem Posten Aufwendungen für Hausbewirtschaftung sind die Grundsteuern auf 
den Wohnungsbestand mit T€ 1.297 (T€ 1.218) enthalten. 

4. Unter Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke werden periodenfremde Aufwen-
dungen in Höhe von T€ 52 für in der Vergangenheit übertragene Grundstücke und 
Eigentumswohnungen ausgewiesen, für die in den Vorjahren keine Rückstellungen 
gebildet wurden. Die ausgewiesenen Abschreibungen von T€ 82 resultieren aus 
der Zuordnung von periodenfremden Erschließungskosten an bereits verkauften 
Eigentumswohnungen. 

5. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde 
Abschreibungen auf Forderungen von T€ 160 und Einstellungen in die 
Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen von T€ 62 enthalten. 
 

6. In den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind periodenfremde 
Aufwendungen von T€ 243 enthalten. 
 
 

D. Sonstige Angaben 

 
1. Zum Bilanzstichtag bestehen Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten 

für fremde Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 6.895. Es handelt sich um Grundschulden 
von Erwerbern für die Eigentumsmaßnahme „An der Hiltruper Baumschule“ bei denen 
die Eigentumsumschreibung auf die Erwerber noch nicht stattgefunden hat (T€ 825) 
sowie Grundschulden für die Absicherung von Darlehen an die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft „Middelkamp/Bonnenkamp“ (T€ 6.070), an der das Tochterunternehmen 
WGL mit 68,75 % beteiligt ist. Risiken einer Inanspruchnahme sind nicht erkennbar. 
 

2. Das Honorar des Jahresabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 beträgt netto 
T€ 44 für die Jahresabschlussprüfungsleistungen, netto T€ 3 für die Prüfung nach 
MaBV, netto T€ 3 für die Prüfung NKF-Gesamtabschluss sowie netto T€ 4 für die Tren-
nungsrechnung. 

 

3. Es bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen über Pkw, Fahrräder, Büromaschi-
nen und EDV. Hieraus entstehen ab 2023 Aufwendungen in Höhe von T€ 282 p.a. 

 

4. Für begonnene Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen besteht ein Bestellobligo 
(vergebene, aber noch nicht oder nur teilweise abgerechnete Aufträge) in Höhe von  
T€ 60.761. Diesem stehen zu erwartende Valutierungen von Darlehen in Höhe von  
T€ 63.473 gegenüber. 
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5. Folgende Bilanzposten enthalten nicht gesondert in der Bilanz ausgewiesene 
Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin: 

 
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern  € 27.295.837,04 
 (€ 28.123.907,79) 

Die Zinsaufwendungen enthalten € 481.344,17 (€ 495.437,38), die an die 
Gesellschafterin bezahlt wurden. 
 

6. Die Wohn + Stadtbau ist 100%ige Gesellschafterin der Wohnungsgesellschaft Große 
Lodden mbH. Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2022 mit einem Eigenkapital 
am 31. Dezember 2022 von T€ 3.495 und einem Ergebnis vor Gewinnabführung von 
T€ 142 ab. 
 

7. Im Berichtsjahr fand ein Geschäftsführerwechsel statt. Der bis zum 31.03.2022 amtie-

rende Geschäftsführer bezog ein Geschäftsführergehalt von T€ 63. Die Gesamtbezüge 

des ab dem 01.04.2022 amtierenden Geschäftsführers beliefen sich auf T€ 123.  Die 

private Nutzung des Dienstwagens stellt darüber hinaus einen geldwerten Vorteil in 

Höhe von T€ 5,4 dar. Die Gesamtbezüge früherer Geschäftsführer bzw. deren Hinter-

bliebenen betrugen T€ 66. Für die Pensionsverpflichtungen gegenüber diesen Perso-

nen besteht eine Pensionsrückstellung in Höhe von T€ 1.173. 

!

8. Im Geschäftsjahr 2022 sind durchschnittlich 90 Arbeitnehmer beschäftigt worden (Vor-

jahr: 89), davon 

 

Kaufmännische Mitarbeiter1: 62   

Technische Mitarbeiter: 23   

Gewerbliche Mitarbeiter: 14 

Weiterhin befanden sich 2022 durchschnittlich 7 Auszubildende in einem Beschäfti-

gungsverhältnis. 

 
E. Nachtragsbericht 

 
Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetre-
ten sind, lagen nicht vor. 

 
 

F. Gewinnverwendungsvorschlag 

 

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 4.758.542,80 und 
den Gewinnvortrag in Höhe von € 95.344,65 in die anderen Gewinnrücklagen einzustel-
len. 

 
 

                                                        
1 Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit wird in dem Anhang darauf verzichtet, geschlechtsspezifische Formulierungen zu 
verwenden. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, sollen diese geschlechts-
unabhängig verstanden werden. 

RW-93557-0201-2022 

Wohn + Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH

Anlage 3 

Seite 8



RW-93557-0201-2022 

Wohn + Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH

Anlage 3 

Seite 9


